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2011

43. Verordnung
zur Änderung der Allgemeinen 
 Verwaltungsgebührenordnung

Vom 16. März 2021

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 1 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) 
verordnet die Landesregierung:

Artikel 1
Änderung der Allgemeinen 

 Verwaltungsgebührenordnung

Der Allgemeine Gebührentarif der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. 
S. 262), die zuletzt durch Verordnung vom 16. Juni 2020 
(GV. NRW. S. 456) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Tarifstelle 1.1.1 wird wie folgt gefasst: 

 „1.1.1 

  Ausnahmen von den Arbeitsschutzvorschriften“.

2.  Die bisherige Tarifstelle 1.1.1 wird Tarifstelle 1.1.1.1.

3.  Der Tarifstelle 1.1.1.1 wird folgende Tarifstelle 
1.1.1.2 angefügt:

  „1.1.1.2

  Entscheidung über Ausnahmen nach § 17 Absatz 2 
des Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I 
S.  1228), §  18 Absatz  1 des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), § 5 Ab-
satz  2 des Pfl egezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 
(BGBl.  I S.  874, 896), §  2 Absatz  3 des Familien-
pfl egezeitgesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl.  I 
S. 2564), jeweils in der jeweils geltenden Fassung 
Gebühr: Euro 70 bis 1 000“.

4.  Tarifstelle 1.1.2 wird wie folgt gefasst:

 „1.1.2

  Durchführung von Arbeitsschutzvorschriften“.

5.  Der Tarifstelle 1.1.2 werden die folgenden Tarifstel-
len 1.1.2.1 und 1.1.2.2 angefügt: 

  „1.1.2.1

  Anordnung zur Durchführung des Arbeitsschutzge-
setzes vom 7. August 1996 (BGBl.  I S.  1246) 
(ArbSchG), des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicher-
heitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) 
(ASiG), des Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 
(BGBl.  I S. 1170, 1171) (ArbZG), des Atomgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1565) (AtG), des Chemikaliengeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.  August 2013 (BGBl.  I S.  3498, 3991) (ChemG), 
des Fahrpersonalgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl.  I 
S.  640) (FPersG), des Produktsicherheitsgesetzes 
vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179; 2012 
I S.  131) (ProdSG), des Heimarbeitsgesetzes in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
804-1, veröffentlichten bereinigten Fassung (HAG), 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 
(BGBl. I S. 965) (JArbSchG), des Mutterschutzgeset-
zes (MuSchG), des Sprengstoffgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 
(BGBl.  I S.  3518) (SprengG), des Strahlenschutz-
gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl.  I S.  1966) 
(StrlSchG), jeweils in der jeweils geltenden Fassung, 
und der auf der Grundlage dieser Gesetze erlasse-
nen Verordnungen, sowie zur Durchführung der Ver-
ordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. März 2016 über persön-
liche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates (ABl. L 81 vom 
31.3.2016, S. 51), der Verordnung (EU) 2016/426 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9.  März 2016 über Geräte zur Verbrennung gasför-
miger Brennstoffe und zur Aufhebung der Richtli-
nie 2009/142/EG (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S.  99) 
und der Verordnung (EG) Nr.  765/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Ver-
marktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 
vom 13.8.2008, S. 30)

 a)  bei niedrigem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 300

 b)  bei mittlerem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 600

 c)  bei hohem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 800

 d)  bei sehr hohem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 1 200

  Bei Anordnung gegen Beschäftigte sind maximal 
20  Prozent der vorgenannten Verwaltungsgebühren 
zu erheben.

 1.1.2.2

  Überwachung der Einhaltung des Arbeitsschutzge-
setzes (ArbSchG), des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG), 
des Mutterschutzgesetzes (MuSchG), des Jugendar-
beitsschutzgesetzes (JArbSchG), ohne dass eine An-
ordnung ergeht, aufgrund wiederholter Verstöße in 
den letzten zwei Jahren, unabhängig von der Fest-
stellung neuer Verstöße.

 a)  bei niedrigem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 300

 b)  bei mittlerem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 600

 c)  bei hohem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 800

 d)  bei sehr hohem Verwaltungsaufwand 
Gebühr: Euro 1 200

6.  Tarifstelle 2.5.2.1 wird wie folgt gefasst:

  „2.5.2.1

  Vorprüfung von Anträgen nach den §§ 7, 66, 70, 77 
und 78 der Landesbauordnung 2018 auf Vollstän-
digkeit oder Mängelfreiheit (gegebenenfalls mit 
schriftlicher Aufforderung zur Vervollständigung 
oder zur Mängelbehebung) 
Gebühr: bis zu 25 Prozent der Gebühr, die für die 
Entscheidung über den Antrag zu erheben wäre 
jedoch mindestens Euro 50

  Ergänzende Regelung zur Tarifstelle 2.5.2.1:

  Die Gebühr nach Tarifstelle 2.5.2.1 ist zur Hälfte 
auf die Gebühr für die Entscheidung über den An-
trag anzurechnen.“

7.  Tarifstelle 2.5.2.3 wird wie folgt gefasst:

  „2.5.2.3

  Entscheidung über die Erteilung der Genehmigung 
von beabsichtigten unwesentlichen Detailänderun-
gen genehmigter Bauvorlagen (bei Änderungsbau-
genehmigungen) 
Gebühr: Euro 50 bis 250 je geänderte Bauvorlage“.

8.  In Tarifstelle 2.5.3.1 wird die Angabe „§ 69“ durch 
die Angabe „den §§ 69, 88“ ersetzt.

9.  In Tarifstelle 2.8.2.1 werden die Wörter „Euro 100 
bis 5 000“ durch die Wörter „Je nach Zeitaufwand 
nach der Tarifstelle 2.1.4“ ersetzt.

10.  In Tarifstelle 2.8.2.2 werden die Wörter „Euro 100 
bis 750“ durch die Wörter „Je nach Zeitaufwand 
nach der Tarifstelle 2.1.4“ ersetzt.

11.  In Tarifstelle 2.8.2.3 werden die Wörter „Euro 50 bis 
500“ durch die Wörter „Je nach Zeitaufwand nach 
der Tarifstelle 2.1.4“ ersetzt.

12.  In Tarifstelle 2.8.2.4 werden die Wörter „Euro 50 bis 
250“ durch die Wörter „Je nach Zeitaufwand nach 
der Tarifstelle 2.1.4“ ersetzt.
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13.  Tarifstelle 8.1.1.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe a wird die Angabe „106“ durch die 
Angabe „110“ ersetzt.

 b)  In Buchstabe b wird die Angabe „158 bis 633“ 
durch die Angabe „165 bis 650“ ersetzt.

14.  In Tarifstelle 8.1.1.6 wird die Angabe „158 bis 633“ 
durch die Angabe „165 bis 650“ ersetzt.

15.  In Tarifstelle 8.1.1.7 Buchstabe a wird die Angabe 
„317 bis 5 275“ durch die Angabe „325 bis 5 435“ 
ersetzt.

16.  In Tarifstelle 8.1.1.8 Buchstabe a wird die Angabe 
„26 bis 422“ durch die Angabe „30 bis 435“ ersetzt.

17.  In Tarifstelle 8.1.1.12 wird die Angabe „42“ durch 
die Angabe „45“ ersetzt.

18.  In Tarifstelle 8.1.1.15 wird die Angabe „106 bis 633“ 
durch die Angabe „110 bis 650“ ersetzt.

19.  In Tarifstelle 8.1.1.17 wird die Angabe „95“ durch 
die Angabe „100“ ersetzt.

20.  In Tarifstelle 8.1.1.18 wird die Angabe „40“ durch 
die Angabe „45“ ersetzt.

21.  In Tarifstelle 8.1.1.19 wird die Angabe „50“ durch 
die Angabe „55“ ersetzt.

22.  In Tarifstelle 8.1.1.22 wird die Angabe „158“ durch 
die Angabe „165“ ersetzt.

23.  Tarifstelle 10.1.5 wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Buchstaben c und d werden aufgehoben.

 b)  Die bisherigen Buchstaben e, f und g werden die 
Buchstaben c, d und e.

24.  In Tarifstelle 10.3.1 werden nach den Wörtern „Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfl eger, Altenpfl ege-
rin und Altenpfl eger,“ die Wörter „Pfl egefachassis-
tentinnen und Pfl egefachassistenten,“ eingefügt.

25.  Der Tarifstelle 10.3.3 werden die folgenden Tarif-
stellen 10.3.3.1 und 10.3.3.2 angefügt:

 „10.3.3.1

  Erteilung einer Erlaubnis für Entbindungspfl eger 
mit der Berufsbezeichnung „Hebamme“ auf Antrag 
des Berufsausübenden nach § 74 Absatz 2 in Verbin-
dung mit §  5 des Hebammengesetzes vom 22. No-
vember 2019 (BGBl. I S. 1759) in der jeweils gelten-
den Fassung 
Gebühr: Euro 60

  10.3.3.2

  Prüfung von Anträgen auf Anrechnung einer ande-
ren erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung oder 
erfolgreich abgeschlossenen Teilen einer Ausbildung 
nach § 12 des Pfl egeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 
(BGBl.  I S.  2581) (Pfl BG) in der jeweils geltenden 
Fassung 
Gebühr: Euro 60

26.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.1 und 10.5.1.13.1.2 
wird jeweils die Angabe „29“ durch die Angabe 
„30“ ersetzt.

27.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.3.1 und 10.5.1.13.1.3.2 
wird jeweils die Angabe „25“ durch die Angabe 
„26“ ersetzt.

28.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.3.3 wird die Angabe „25“ 
durch die Angabe „52“ ersetzt.

29.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.3.4, 10.5.1.13.1.3.5 und 
10.5.1.13.1.3.6 wird jeweils die Angabe „25“ durch 
die Angabe „26“ ersetzt.

30.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.3.7 und 10.5.1.13.1.3.8 
wird jeweils die Angabe „294“ durch die Angabe 
„307“ ersetzt.

31.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.3.9 wird die Angabe „37“ 
durch die Angabe „39“ ersetzt.

32.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.4.1 wird die Angabe „66“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

33.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.4.2 und 10.5.1.13.1.4.3 
wird jeweils die Angabe „110“ durch die Angabe 
„115“ ersetzt.

34.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.5.1 wird die Angabe „98“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

35.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.5.2 und 10.5.1.13.1.5.3 
wird jeweils die Angabe „110“ durch die Angabe 
„115“ ersetzt.

36.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.5.4 wird die Angabe „151“ 
durch die Angabe „158“ ersetzt.

37.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.6.1 wird die Angabe „110“ 
durch die Angabe „115“ ersetzt.

38.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.6.2 und 10.5.1.13.1.6.3 
wird jeweils die Angabe „258“ durch die Angabe 
„270“ ersetzt.

39.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.6.4 wird die Angabe „151“ 
durch die Angabe „158“ ersetzt.

40.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.7.1 wird die Angabe „98“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

41.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.7.2 und 10.5.1.13.1.7.3 
wird jeweils die Angabe „110“ durch die Angabe 
„115“ ersetzt.

42.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.7.4 wird die Angabe „151“ 
durch die Angabe „158“ ersetzt.

43.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.8.1 wird die Angabe „98“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

44.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.8.2 und 10.5.1.13.1.8.3 
wird jeweils die Angabe „110“ durch die Angabe 
„115“ ersetzt.

45.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.8.4 wird die Angabe „151“ 
durch die Angabe „158“ ersetzt.

46.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.9.1 wird die Angabe „98“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

47.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.9.2 und 10.5.1.13.1.9.3 
wird jeweils die Angabe „221“ durch die Angabe 
„231“ ersetzt.

48.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.9.4 wird die Angabe „123“ 
durch die Angabe „129“ ersetzt.

49.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.10.1 wird die Angabe „86“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

50.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.10.2 und 10.5.1.13.1.10.3 
wird jeweils die Angabe „98“ durch die Angabe „115“ 
ersetzt.

51.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.10.4 wird die Angabe „123“ 
durch die Angabe „158“ ersetzt.

52.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.11.1 wird die Angabe „86“ 
durch die Angabe „90“ ersetzt.

53.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.11.2 und 10.5.1.13.1.11.3 
wird jeweils die Angabe „98“ durch die Angabe „102“ 
ersetzt.

54.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.12.1 und 10.5.1.13.1.12.2 
wird jeweils die Angabe „110“ durch die Angabe 
„115“ ersetzt.

55.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.13.1 wird die Angabe „40“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

56.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.13.2 wird die Angabe „40“ 
durch die Angabe „105“ ersetzt.

57.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.13.3 wird die Angabe „40“ 
durch die Angabe „115“ ersetzt.

58.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.14.1 wird die Angabe „66“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

59.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.14.2 und 10.5.1.13.1.14.3 
wird jeweils die Angabe „110“ durch die Angabe 
„115“ ersetzt.

60.  Tarifstelle 10.5.1.13.1.14.4 wird wie folgt geändert: 

 a)  Das Wort „Übersichtschromatogramm“ wird 
durch das Wort „Übersichtselektropherogramm“ 
ersetzt.

 b)  Die Angabe „110“ wird durch die Angabe „158“ 
ersetzt.
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61.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.15.1 wird die Angabe „66“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

62.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.15.2 und 10.5.1.13.1.15.3 
wird jeweils die Angabe „110“ durch die Angabe 
„115“ ersetzt.

63.  Die Tarifstelle 10.5.1.13.1.15.4 wird wie folgt geän-
dert:

 a)  Das Wort „Übersichtschromatogramm“ wird 
durch das Wort „Übersichtselektropherogramm“ 
ersetzt.

 b)  Die Angabe „110“ wird durch die Angabe „158“ 
ersetzt.

64.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.16.1 wird die Angabe „38“ 
durch die Angabe „40“ ersetzt.

65.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.16.2 wird die Angabe „44“ 
durch die Angabe „46“ ersetzt.

66.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.16.3 wird die Angabe „59“ 
durch die Angabe „62“ ersetzt.

67.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.17.1 wird die Angabe „12“ 
durch die Angabe „54“ ersetzt.

68.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.17.2 wird die Angabe „52“ 
durch die Angabe „54“ ersetzt.

69.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.17.3 wird die Angabe „29“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

70.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.18.1 wird die Angabe „22“ 
durch die Angabe „23“ ersetzt.

71.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.18.2 und 10.5.1.13.1.18.3 
wird jeweils die Angabe „29“ durch die Angabe „30“ 
ersetzt.

72.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.20.1 wird die Angabe „11“ 
durch die Angabe „12“ ersetzt.

73.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.20.2 wird die Angabe „11“ 
durch die Angabe „23“ ersetzt.

74.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.20.3 wird die Angabe „11“ 
durch die Angabe „26“ ersetzt.

75.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.20.4 und 10.5.1.13.1.20.5 
wird jeweils die Angabe „31“ durch die Angabe „32“ 
ersetzt.

76.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.21.1 und 10.5.1.13.1.21.2 
wird jeweils die Angabe „12“ durch die Angabe „13“ 
ersetzt.

77.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.21.3 wird die Angabe „12“ 
durch die Angabe „25“ ersetzt.

78.  In den Tarifstellen 10.5.1.13.1.22 und 10.5.1.13.1.23 
wird jeweils die Angabe „29“ durch die Angabe 
„30“ ersetzt.

79.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.24 wird die Angabe „12“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

80.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.25 wird die Angabe „29“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

81.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.26 wird die Angabe „25“ 
durch die Angabe „26“ ersetzt.

82.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.27 wird die Angabe „98“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

83.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.28 wird die Angabe „31“ 
durch die Angabe „32“ ersetzt.

84.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.29 wird die Angabe „29“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

85.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.30 wird die Angabe „7“ 
durch die Angabe „16“ ersetzt.

86.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.31 wird die Angabe „25“ 
durch die Angabe „26“ ersetzt.

87.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.32 wird die Angabe „59“ 
durch die Angabe „62“ ersetzt.

88.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.33 wird die Angabe „98“ 
durch die Angabe „102“ ersetzt.

89.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.34 wird die Angabe „12“ 
durch die Angabe „13“ ersetzt.

90.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.35 wird die Angabe „38“ 
durch die Angabe „40“ ersetzt.

91.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.36 wird die Angabe „7“ 
durch die Angabe „16“ ersetzt.

92.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.37 wird die Angabe „29“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

93.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.38 wird die Angabe „40“ 
durch die Angabe „42“ ersetzt.

94.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.39 wird die Angabe „29“ 
durch die Angabe „30“ ersetzt.

95.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.40 wird die Angabe „25“ 
durch die Angabe „26“ ersetzt.

96.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.41 wird die Angabe „52“ 
durch die Angabe „54“ ersetzt.

97.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.42 wird die Angabe „26“ 
durch die Angabe „27“ ersetzt.

98.  In Tarifstelle 10.5.1.13.1.43 wird die Angabe „63“ 
durch die Angabe „66“ ersetzt.

99.  Der Tarifstelle 10.6 werden die folgenden Tarifstel-
len 10.6.5 bis 10.6.5.9 angefügt:

  „10.6.5

  Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz vom 
28. April 2020 (BGBl. I S. 960) in der jeweils gelten-
den Fassung

  10.6.5.1

  Anerkennung von Prüfl aboratorien nach § 18 
Gebühr: Euro 2 000 bis 50 000

  10.6.5.2

  Anerkennung von Prüfl aboratorien nach §  18 auf 
der Grundlage einer vor dem 26. Mai 2021 nach § 15 
Absatz  5 des Medizinproduktegesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 7. August 2002 
(BGBl.  I S.  3146) in der jeweils geltenden Fassung 
erfolgten Anerkennung  
Gebühr: Euro 1 000 bis 10 000

  10.6.5.3

  Änderung der Anerkennung von Prüfl aboratorien 
nach § 18 
Gebühr: Euro 500 bis 30 000

  10.6.5.4

  Überwachung anerkannter Prüfl aboratorien nach 
§ 19 
Gebühr: Euro 1 000 bis 30 000

  10.6.5.5

  Benennung von Konformitätsbewertungsstellen für 
Drittstaaten nach § 20

  Gebühr: Euro 2 000 bis 150 000

  10.6.5.6

  Änderungen der Benennung von Konformitätsbe-
wertungsstellen für Drittstaaten nach § 20 
Gebühr: Euro 500 bis 30 000

  10.6.5.7

  Rücknahme, Widerruf oder Anordnung des Ruhens 
einer Anerkennung von Prüfl aboratorien nach § 18 
Absatz  4 oder einer Benennung von Konformitäts-
bewertungsstellen für Drittstaaten nach §  20 Ab-
satz 4 
Gebühr: Euro 250 bis 10 000

  10.6.5.8

  Überwachung benannter Konformitätsbewertungs-
stellen für Drittstaaten nach § 21 
Gebühr: Euro 1 000 bis 50 000

 10.6.5.9

  Sonstige Überwachung nach § 99 Absatz 2  
Gebühr: Euro 1 000 bis 75 000“.

100.  In Tarifstelle 11.7.1 wird der Satz „Die Gebühr wird 
nicht erhoben, wenn die zuständige Behörde über-
wiegend ihren Beratungsaufgaben nach §  21 Ab-
satz 1 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 
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(BGBl.  I S.  1246) in der jeweils geltenden Fassung 
nachgekommen ist.“ aufgehoben.

101.  Tarifstelle 11.7.3 wird wie folgt gefasst:

 „11.7.3

  Ausstellung einer Bescheinigung zur Guten Labor-
praxis“.

102.  Der Tarifstelle 11.7.3 werden die folgenden Tarif-
stellen 11.7.3.1 und 11.7.3.2 angefügt:

 „11.7.3.1

 Hinweis:

  Die nachfolgenden Amtshandlungen fallen in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12.  Dezember 2006 über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S.  36). Die 
Gebührenfestsetzung ist daher auf den Verwal-
tungsaufwand begrenzt.

  Entscheidung über die Ausstellung einer Bescheini-
gung zur Guten Laborpraxis nach §  19b Absatz  1 
ChemG:

  Die Personalkosten je angefangene 15 Minuten sind 
nach den vom für Inneres zuständigen Ministerium 
veröffentlichten jeweils gültigen Stundensätzen 
(Richtwerte) für die Berücksichtigung des Verwal-
tungsaufwandes zu berechnen.

  Die im Zusammenhang mit der Behördentätigkeit 
anfallenden Vorbereitungs-, Fahr-, Warte- und 
Nachbereitungszeiten werden als Zeitaufwand mit-
berechnet. Auslagen, wie zum Beispiel Reisekosten, 
Materialkosten, werden, soweit diese nicht bereits 
in die Berechnung der Stundensätze eingefl ossen 
sind, gesondert berechnet.

  11.7.3.2

  Ausstellung einer Zweitschrift einer Bescheinigung 
zur Guten Laborpraxis nach § 19b Absatz 1 ChemG 
Gebühr: Euro 50“.

103.  Tarifstelle 11.9.1 wird wie folgt gefasst:

  „11.9.1

  Entscheidung über die Erteilung der Freigabe nach 
§ 33

 a)  für die uneingeschränkte Freigabe nach § 33 in 
Verbindung mit § 35 
Gebühr: Euro 200 bis 1 000

 b)  für die spezifi sche Freigabe nach § 33 in Verbin-
dung mit § 36

  aa)  bei der das ermittelte Leitnuklid eine 
Halbwertszeit unter 100 Tagen hat 
Gebühr: Euro 500 bis 5  000

  bb)  bei der das ermittelte Leitnuklid eine 
Halbwertszeit ab 100 Tagen hat 
Gebühr: bei niedrigem bis mittlerem Ver-
waltungsaufwand: Euro 2 000 bis 10 000 
Gebühr: bei mittlerem bis hohem Verwal-
tungsaufwand: Euro 10 000 bis 20 000

 c)  für die Freigabe im Einzelfall nach § 33

  aa)  in Verbindung mit § 37 Absatz 1 Satz 2 Zif-
fer 3 
Gebühr: Euro 500 bis 2 000

  bb)  in Verbindung mit § 37 Absatz 1 Satz 2 Zif-
fer 1, 2 und 4 
Gebühr: bei niedrigem bis mittlerem Ver-
waltungsaufwand: Euro 2 000 bis 10 000 
Gebühr: bei mittlerem bis hohem Verwal-
tungsaufwand: Euro 10 000 bis 20 000“.

104.  In Tarifstelle 11.9.24 wird nach den Wörtern „Ge-
stattungen nach“ die Angabe „§ 31 Absatz 5,“ ein-
gefügt. 

105.  Nach der Tarifstelle 12 wird folgende Tarifstelle 
12.0 eingefügt:

  „12.0

  Amtshandlungen nach der Gewerbeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202) in der jeweils geltenden Fassung“.

106.  Der Tarifstelle 12.2 werden die folgenden Tarifstel-
len 12.2.3 und 12.2.4 angefügt:

 „12.2.3

  Prüfung der Zuverlässigkeit beim Wechsel des ge-
setzlichen Vertreters oder beim Eintritt eines weite-
ren gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen 
bei Konzessionen nach §  30 Absatz  1 GewO zum 
Betrieb eines Gewerbes  
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

 12.2.4

  Rücknahme oder Widerruf der Konzession nach 
§ 30 GewO zum Betrieb eines Gewerbes (§§ 48, 49 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) 
in der jeweils geltenden Fassung (VwVfG NRW)) 
Gebühr: Euro 100 bis 2 000“. 

107.  Der Tarifstelle 12.3 werden die folgenden Tarifstel-
len 12.3.3 und 12.3.4 angefügt:

 „12.3.3

  Prüfung der Zuverlässigkeit beim Wechsel des ge-
setzlichen Vertreters oder beim Eintritt eines weite-
ren gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen 
bei Erlaubnissen nach § 33a GewO 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

 12.3.4

  Rücknahme oder Widerruf der Erlaubnis nach § 33a 
GewO zum Betrieb eines Gewerbes (§§  48, 49 
VwVfG NRW) 
Gebühr: Euro 100 bis 2 000“. 

108.  In Tarifstelle 12.4.3 werden nach dem Wort „Vertre-
ters“ die Wörter „oder beim Eintritt eines weiteren 
gesetzlichen Vertreters“ eingefügt.

109.  In Tarifstelle 12.4.6 werden die Wörter „des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung“ durch die Angabe „VwVfG 
NRW“ ersetzt.

110.  Der Tarifstelle 12.7 werden die folgenden Tarifstel-
len 12.7.3 und 12.7.4 angefügt:

 „12.7.3

  Prüfung der Zuverlässigkeit beim Wechsel des ge-
setzlichen Vertreters oder beim Eintritt eines weite-
ren gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen 
bei Erlaubnissen nach § 34 Absatz 1 GewO 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

 12.7.4

  Rücknahme oder Widerruf der Erlaubnis nach § 34 
GewO zum Betrieb eines Gewerbes (§§  48, 49 
VwVfG NRW) 
Gebühr: Euro 100 bis 2 000“. 

111.  In Tarifstelle 12.8.2 werden nach dem Wort „Zuver-
lässigkeit“ die Wörter „und Qualifi kation“ und nach 
dem Wort „Vertreters“ die Wörter „oder beim Ein-
tritt eines weiteren gesetzlichen Vertreters“ einge-
fügt.

112.  In Tarifstelle 12.8.3 werden das Wort „Zuverlässig-
keitsprüfung“ durch die Wörter „Prüfung der Zu-
verlässigkeit und Qualifi kation“ und die Angabe 
„13a Satz 1“ durch die Angabe „16“ ersetzt. 

113.  In Tarifstelle 12.8.6 werden nach dem Wort „Wach-
personal“ das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt 
und nach dem Wort „Wiederholungsprüfung“ die 
Wörter „und von Änderungsanträgen“ eingefügt. 

114.  In Tarifstelle 12.8.7 werden die Wörter „des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 1999VwVfG NRW (GV. NRW. S. 602) 
in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Angabe 
„VwVfG NRW“ ersetzt.
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115.  Der Tarifstelle 12.9 werden die folgenden Tarifstel-
len 12.9.5 und 12.9.6 angefügt:

 „12.9.5

  Prüfung der Zuverlässigkeit beim Wechsel des ge-
setzlichen Vertreters oder beim Eintritt eines weite-
ren gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen 
bei Erlaubnissen nach § 34b Absatz 1 GewO 
Gebühr: Euro 100 bis 3 000

 12.9.6

  Rücknahme oder Widerruf der Erlaubnis nach § 34b 
GewO zum Betrieb eines Gewerbes (§§  48, 49 
VwVfG NRW) 
Gebühr: Euro 100 bis 2 000“. 

116.  In Tarifstelle 12.10.2.1 werden nach dem Wort „Ver-
treters“ die Wörter „oder beim Eintritt eines weite-
ren gesetzlichen Vertreters“ eingefügt und die An-
gabe „(§ 34c Absatz 2 GewO)“ gestrichen.

117.  In Tarifstelle 12.10.2.2 werden nach dem Wort „Ver-
treters“ die Wörter „oder beim Eintritt eines weite-
ren gesetzlichen Vertreters“ eingefügt und die An-
gabe „(§ 34c Absatz 2 GewO)“ gestrichen.

118.  Nach Tarifstelle 12.10.2 wird folgende Tarifstelle 
12.10.3 eingefügt:

 „12.10.3

  Änderung der Erlaubnis nach §  34c GewO infolge 
eines Teilverzichtes hinsichtlich der bisherigen Tä-
tigkeit 
Gebühr: Euro 50 bis 200“.

119.  Die bisherigen Tarifstellen 12.10.3 und 12.10.4 wer-
den die Tarifstellen 12.10.4 und 12.10.5.

120.  Die bisherige Tarifstelle 12.10.5 wird die Tarifstelle 
12.10.6 und die Wörter „des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen“ wer-
den durch die Angabe „VwVfG NRW“ ersetzt.

121.  In den Tarifstellen 12.12.14 und 12.13.5 werden je-
weils die Wörter „des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Angabe „VwVfG NRW“ ersetzt.

122.  In Tarifstelle 12.14.8 werden nach dem Wort „Ver-
tretungsberechtigten“ die Wörter „oder beim Ein-
tritt eines weiteren gesetzlichen Vertreters“ einge-
fügt.

123.  In Tarifstelle 15.3.0.2 werden im Hinweis die Wörter 
„den Tarifstellen“ durch die Wörter „der Tarifstelle“ 
ersetzt und die Angabe „und 15.3.2“ gestrichen.

124.  In Tarifstelle 15a.3.9.7 wird die Angabe „50 bis 500“ 
durch die Angabe „75 bis 500“ ersetzt.

125.  Dem Wortlaut der Tarifstelle 15a.3.9.8 werden die 
Wörter „Entscheidung über einen Antrag auf“ vor-
angestellt.

126.  Der Tarifstelle 15a.3.9 wird folgende Tarifstelle 
15a.3.9.10 angefügt:

 „15a.3.9.10

  Prüfung des Jahresberichtes und Weiterleitung an 
das Umweltbundesamt (§ 25 Absätze 1 bis 3) 
Gebühr: Euro 75 bis 500“.

127.  Tarifstelle 15a.3.11.7 wird wie folgt gefasst:

 „15a.3.11.7

  Prüfung des Jahresberichtes und Weiterleitung an 
das Umweltbundesamt (§ 22 Absätze 1 bis 3) 
Gebühr: Euro 75 bis 500“.

128.  Der Tarifstelle 15a werden die folgenden Tarifstel-
len 15a.8 und 15a.8.1 angefügt:

 „15a.8 

  Amtshandlungen nach der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Umsetzung des Durchführungs-
beschlusses der Kommission vom 9. Oktober 2014 
über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren 
Techniken gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates über In-
dustrieemissionen in Bezug aus das Raffinieren von 
Mineralöl und Gas (2014/738/EU) vom 19. Dezem-

ber 2017 (GMBl 2017 Nr. 56/57, S. 1067) in der je-
weils geltenden Fassung (REF-VwV)

 15a.8.1

  Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung der 
Kompensationsmöglichkeit (Nummer 8 REF-VwV) 
Gebühr: Euro 1 000 bis 10 000“.

129.  In Tarifstelle 15e.1 wird die Angabe „28.2.2.6“ 
durch die Angabe „28.2.2.7“ ersetzt.

130.  In Tarifstelle 16.1.5.2.1 wird die Angabe „15“ durch 
die Angabe „20“ ersetzt.

131.  In Tarifstelle 16.1.9 werden die Wörter „(§§  12 
Abs. 1 Satz 1, 15, 24 Abs. 3 Nr. 2 Saatgut V)“ durch 
die Wörter „(§§ 12 Absatz 1 Satz 1, 15, 24 Absatz 3 
Nummer 2 SaatV)“ ersetzt.

132.  Die Tarifstelle 16.1.9.1.1 bis 16.1.9.1.3 werden wie 
folgt gefasst:

  „16.1.9.1.1

  Saaten Gruppe I, zum Beispiel Getreide, Legumino-
sen 
Gebühr: Euro 26,50

  16.1.9.1.2

  Saaten Gruppe II, zum Beispiel Futterrübe, Lein, 
Tomate 
Gebühr: Euro 39,90

 16.1.9.1.3 

  Saaten Gruppe III, zum Beispiel Gemüse fein, Grä-
ser, Salat, Klee 
Gebühr: Euro 49,90“.

133.  In Tarifstelle 16.1.9.2 wird jeweils die Angabe „%“ 
durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

134.  In Tarifstelle 16.1.9.2.1 wird die Angabe „25“ durch 
die Angabe „26,50“ ersetzt.

135.  In Tarifstelle 16.1.9.2.2 wird die Angabe „38“ durch 
die Angabe „39,90“ ersetzt.

136.  In Tarifstelle 16.1.9.2.3 wird die Angabe „47,50“ 
durch die Angabe „49,90“ ersetzt.

137.  Tarifstelle 16.1.9.3.1.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe a wird die Angabe „22“ durch die 
Angabe „23,50“ersetzt.

 b)  In Buchstabe b wird die Angabe „23“ durch die 
Angabe „24,50“ersetzt.

 c)  In Buchstabe c wird die Angabe „24“ durch die 
Angabe „25,50“ ersetzt.

138.  In Tarifstelle 16.1.9.3.1.2 wird die Angabe „38“ 
durch die Angabe „39,90“ ersetzt.

139.  In Tarifstelle 16.1.9.3.1.3 wird die Angabe „7“ durch 
die Angabe „7,50“ ersetzt.

140.  In Tarifstelle 16.1.9.3.2.1 wird die Angabe „25“ 
durch die Angabe „26,50“ ersetzt.

141.  Die Tarifstelle 16.1.9.3.2.2 wird wie folgt gefasst:

  „16.1.9.3.2.2

  Tetrazoliumverfahren Gruppe II, III 
Gebühr: Euro 46,50“.

142.  In Tarifstelle 16.1.9.3.2.3 wird die Angabe „13“ 
durch die Angabe „13,75“ ersetzt.

143.  In Tarifstelle 16.1.9.4.1 wird die Angabe „20,50“ 
durch die Angabe „21,70“ ersetzt.

144.  In Tarifstelle 16.1.9.4.2 wird die Angabe „32,50“ 
durch die Angabe „34,40“ ersetzt.

145.  In Tarifstelle 16.1.9.4.3 wird die Angabe „53“ durch 
die Angabe „56“ ersetzt.

146.  In Tarifstelle 16.1.9.4.4 wird die Angabe „74“ durch 
die Angabe „78“ ersetzt.

147.  In Tarifstelle 16.1.9.4.5 wird die Angabe „56“ durch 
die Angabe „59,50“ ersetzt.

148.  In Tarifstelle 16.1.9.5 wird die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt.
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149.  In Tarifstelle 16.1.9.5.1.1 wird die Angabe „38“ 
durch die Angabe „39,90“ ersetzt.

150.  In Tarifstelle 16.1.9.5.1.2 wird die Angabe „44“ 
durch die Angabe „46,50“ ersetzt.

151.  In Tarifstelle 16.1.9.5.2 wird die Angabe „38“ durch 
die Angabe „39,90“ ersetzt. 

152.  In Tarifstelle 16.1.9.5.3.1 werden die Wörter „Kli-
maraum, Gewächshaus“ durch die Wörter „Echtheit 
Klimaraum“ und die Angabe „87,50“ durch die An-
gabe „92,50“ ersetzt.

153.  In Tarifstelle 16.1.9.5.3.2 werden das Wort „mikros-
kopisch“ durch die Wörter „Echtheit Labor (Rispe), 
mikroskopisch“ und die Angabe „40,50“ durch die 
Angabe „43“ ersetzt. 

154.  In Tarifstelle 16.1.9.5.3.3 werden die Wörter „Fluo-
reszenz Methoden“ durch die Wörter „Echtheit 
Schwingel/Hafer (Fluoreszenz)“ und die Angabe 
„27“ durch die Angabe „28,50“ ersetzt.

155.  In Tarifstelle 16.1.9.5.3.4 wird die Angabe „19,50“ 
durch die Angabe „20,70“ ersetzt. 

156.  In Tarifstelle 16.1.9.5.3.5 wird die Angabe „15“ 
durch die Angabe „15,90“ ersetzt. 

157.  In Tarifstelle 16.1.9.5.3.6 wird die Angabe „35,50“ 
durch die Angabe „37,50“ ersetzt.

158.  Die Tarifstelle 16.1.9.5.4.1 wird wie folgt gefasst:

 „16.1.9.5.4.1

  Gesundheitsprüfung makroskopisch 
Gebühr: Euro 36,50“.

159.  Die Tarifstelle 16.1.9.5.4.2 wird wie folgt gefasst:

 „16.1.9.5.4.2

  Gesundheitsprüfung mikroskopisch 
Gebühr: Euro 67“.

160.  In Tarifstelle 16.1.9.5.5.1 werden die Wörter „ohne 
Vertrocknung“ durch die Wörter „Feuchtigkeitsge-
halt ohne Vortrocknen“ und die Angabe „20,50“ 
durch die Angabe „21,70“ ersetzt.

161.  In Tarifstelle 16.1.9.5.5.2 werden die Wörter „mit 
Vertrocknung“ durch die Wörter „Feuchtigkeitsge-
halt mit Vortrocknen“ und die Angabe „31“ durch 
die Angabe „33“ ersetzt.

162.  In Tarifstelle 16.1.9.5.6.1 wird das Wort „Tausend-
kornmasse“ durch die Wörter „Bestimmung der 
Tausendkornmasse“ und die Angabe „15“ wird 
durch die Angabe „15,90“ ersetzt.

163.  In Tarifstelle 16.1.9.5.6.2 wird das Wort „Hektoliter-
masse“ durch die Wörter „Bestimmung der Hektoli-
termasse“ und die Angabe „19,50“ wird durch die 
Angabe „20,70“ ersetzt.

164.  In Tarifstelle 16.1.9.5.7.1 wird die Angabe „13“ 
durch die Angabe „13,75“ ersetzt. 

165.  In Tarifstelle 16.1.9.5.7.2 wird die Angabe „(Kalib-
rierung)“ gestrichen und die Angabe „28“ wird 
durch die Angabe „29,70“ ersetzt.

166.  In Tarifstelle 16.1.9.5.8 wird die Angabe „64“ durch 
die Angabe „68“ ersetzt.

167.  In Tarifstelle 16.1.9.5.9 wird die Angabe „16“ durch 
die Angabe „17“ ersetzt.

168.  In Tarifstelle 16.1.9.5.10 wird die Angabe „23“ 
durch die Angabe „24,50“ ersetzt. 

169.  In Tarifstelle 16.1.9.6.1 wird die Angabe „=“ durch 
die Angabe „≥“ ersetzt.

170.  In Tarifstelle 16.1.9.6.1.1 wird die Angabe „45“ 
durch die Angabe „47,50“ ersetzt. 

171.  In Tarifstelle 16.1.9.6.1.1.1 wird die Angabe „19,50“ 
durch die Angabe „20,70“ ersetzt. 

172.  In Tarifstelle 16.1.9.6.2.1 wird die Angabe „45“ 
durch die Angabe „47,50“ ersetzt. 

173.  Tarifstelle 16.1.9.6.2.1.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe a wird die Angabe „22“ durch die 
Angabe „23,30“ ersetzt.

 b)  In Buchstabe b wird die Angabe „22,50“ durch 
die Angabe „23,75“ersetzt.

 c)  In Buchstabe c wird die Angabe „23,50“ durch 
die Angabe „25“ ersetzt. 

174.  In Tarifstelle 16.1.9.6.3.1 wird die Angabe „45“ 
durch die Angabe „47,50“ ersetzt.

175.  Die Tarifstellen 16.10a.1 bis 16.10a.1.2 werden auf-
gehoben. 

176.  Die Tarifstellen 16.10a.2 und 16.10a.3 werden die 
Tarifstellen 16.10a.1 und 16.10a.2.

177.  Der Tarifstelle 16.13 wird die folgende Tarifstelle 
16.13.4 angefügt:

 „16.13.4
  Entscheidung über den Antrag zur Ausnahme von 

der Vorgabe der streifenförmigen Aufbringung von 
fl üssigen organischen und fl üssigen organisch-mine-
ralischen Düngemitteln mit wesentlichem Gehalt an 
verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff 
auf bestelltem Ackerland auf Grund der natur-
räumlichen oder agrarstrukturellen Besonderheiten 
des Betriebes (§ 6 Absatz 3 Satz 4 DüV) 
Gebühr: Je Bescheid Euro 64“.

178.  Tarifstelle 16a.1.1 wird wie folgt gefasst:
 „16a.1.1
  Entscheidung über die Erlaubnis zum Sortieren und 

Verpacken von Eiern (Zulassung als Packstelle) so-
wie die Änderung oder den Entzug der Erlaubnis 
(Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 589/2008) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3“.

179.  Die Tarifstellen 16a.2 bis 16a.2.3 werden wie folgt 
gefasst:

 „16a.2
  Amtshandlungen nach dem Legehennenbetriebsregis-

tergesetz vom 12. September 2003 (BGBl. I S. 1894) in 
der jeweils geltenden Fassung (LegRegG) 

 16a.2.1
  Entscheidung über die Erteilung, die Änderung 

oder den Entzug einer Registrierung der Betriebe 
(§§ 3 und 4) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

 16a.2.2
 Regelkontrollen
  Kontrollen im Rahmen der Überwachung (§ 7) 

Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1

 16a.2.3

  Anlasskontrollen

  Kontrollen im Rahmen der Überwachung, die auf-
grund von bei Regelkontrollen nach 16.2.2 festge-
stellten Mängeln und Verstößen oder aufgrund an-
derer Informationen durchgeführt worden sind (§ 7) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1“.

180.  Die Tarifstellen 16a.11 bis 16a.11.5 werden die Ta-
rifstellen 16a.11 bis 16a.11.4 und wie folgt gefasst:

 „16a.11

  Amtshandlungen nach

 –  dem Agrarmarktstrukturgesetz vom 20. April 
2013 (BGBl.  I S.  917) in der jeweils geltenden 
Fassung (AgrarMSG) und 

 –  der Agrarmarktstrukturverordnung vom 15. No-
vember 2013 (BGBl. I S. 3998) in der jeweils gel-
tenden Fassung (AgrarMSV)

 16a.11.1

  Entscheidung über die Anerkennung oder den Weg-
fall der Anerkennung von Agrarorganisationen 
(§§ 2, 5 AgrarMSV) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3
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 16a.11.2

 Regelkontrollen

  Kontrollen von Agrarorganisationen im Rahmen der 
Überwachung der Einhaltung der Anerkennungs-
voraussetzungen (§ 19 AgrarMSV) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1

 16a.11.3

 Anlasskontrollen

  Kontrollen von Agrarorganisationen im Rahmen der 
Überwachung der Einhaltung der Anerkennungs-
voraussetzungen, die aufgrund von bei Regelkon-
trollen nach 16a.11.2 festgestellten Mängeln und 
Verstößen oder aufgrund anderer Informationen 
durchgeführt worden sind (§ 19 AgrarMSV) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1

 16a.11.4

 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

  Anordnungen und Abhilfemaßnahmen bei im Rah-
men von Regelkontrollen nach 16a.11.2, Anlasskon-
trollen nach 16a.11.3 oder aufgrund anderer Infor-
mationen festgestellter Nichteinhaltung der Aner-
kennungsvoraussetzungen 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1“.

181.  Die Tarifstellen 16a.12 bis 16a.12.3 werden wie folgt 
gefasst:

 „16a.12

 Amtshandlungen nach

 –  der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. Dezem-
ber 2013 über eine gemeinsame Marktorganisa-
tion für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, 
(EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) 
Nr.  1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671) in der jeweils geltenden Fassung, 

 –  der Verordnung (EG) Nr. 543/2008 der Kommis-
sion vom 16. Juni 2008 mit Durchführungsvor-
schriften zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des 
Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für 
Gefl ügelfl eisch (ABl. L 157 vom 17.6.2008, S. 46) 
in der jeweils geltenden Fassung und

 –  der Verordnung über Vermarktungsnormen für 
Gefl ügelfl eisch vom 22. März 2013 (BGBl.  I 
S. 624) in der jeweils geltenden Fassung (im Fol-
genden GFlFleischV)

 16a.12.1

  Entscheidung über die Zulassung von Gefl ügel-
schlachtereien und Gefl ügelerzeugern (Artikel  12 
der Verordnung (EG) Nr. 543/2008) sowie die Ände-
rung oder den Entzug der Erlaubnis der Zulassung 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3

 16a.12.2

 Regelkontrollen

  Kontrollen im Rahmen der Überwachung der Ver-
marktungsnormen für Gefl ügelfl eisch hinsichtlich 
der geregelten Anforderungen (Zuschnitt, Aufma-
chung, Kennzeichnung, Fremdwassergehalt, beson-
dere Haltungsformen) (Artikel  78 der Verordnung 
(EU) Nr.  1308/2013 in Verbindung mit der Verord-
nung (EG) Nr. 543/2008 und der GFlFleischV) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1 

 16a.12.3

 Anlasskontrollen

  Kontrollen im Rahmen der Überwachung der Ver-
marktungsnormen für Gefl ügelfl eisch hinsichtlich 
der geregelten Anforderungen (Zuschnitt, Aufma-
chung, Kennzeichnung, Fremdwassergehalt, beson-
dere Haltungsformen), die aufgrund von bei Regel-

kontrollen nach 16.12.2 festgestellten Mängeln und 
Verstößen oder aufgrund anderer Informationen 
durchgeführt worden sind (Artikel  78 der Verord-
nung (EU) Nr. 1308/2013 in Verbindung mit Verord-
nung (EG) Nr. 543/2008 und der GFlFleischV) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach der Tarifstelle 
16a.0.1“.

182.  Tarifstelle 16a.13.1 wird wie folgt gefasst:

 „16a.13.1

  Entscheidung über die Registrierung der Betriebe 
und Erteilung einer Kennnummer sowie deren Ent-
zug (Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 617/2008) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
16a.0.1 bis 16a.0.3“.

183.  Tarifstelle 17.3 wird wie folgt gefasst:

 „17.3

  Entscheidung über die Erlaubnis zum Betrieb einer 
Verkaufsstelle der GKL Gemeinsame Klassenlotte-
rie der Länder 
Gebühr: Euro 50 bis 500 je Erlaubnisjahr“.

184.  In Tarifstelle 17.4 werden die Wörter „Sportwetten 
sowie“ gestrichen.

185.  In Tarifstelle 17.5.2 wird die Angabe „1 000“ durch 
die Angabe „200“ ersetzt und die Wörter „je Annah-
mestelle und je Erlaubnisjahr“ werden angefügt.

186.  Der Tarifstelle 17.5 wird folgende Tarifstelle 17.5.6 
angefügt:

 „17.5.6

  Entscheidung für die Neuerteilung einer Erlaubnis 
zum Vermitteln von Sportwetten in einer Annahme-
stelle aufgrund Änderung der Annahmestellenbe-
treiberin oder des Annahmestellenbetreibers, wenn 
für diese Annahmestelle zuvor bereits eine Erlaub-
nis zum Vermitteln von Sportwetten erteilt wurde 
und die ursprüngliche Erlaubnisfrist nicht abgelau-
fen ist 
Gebühr: 25 bis 200 je angefangenes verbleibendes 
Erlaubnisjahr“.

187.  Tarifstelle 17.13 wird wie folgt gefasst:

  „17.13

 a)  Erteilung der Konzession zum Betrieb von 
Spielbanken 
Gebühr: 0,05 Prozent des Jahres-Bruttospieler-
trages aller Spielbanken in Nordrhein-Westfa-
len, höchstens Euro 35 000

 b)  Erteilung einer Betriebserlaubnis 
Gebühr: 0,01 bis 0,05 Prozent des Jahres-Brutto-
spielertrages der jeweiligen Spielbank

  Bei der erstmaligen Entscheidung über eine Kon-
zession oder Betriebserlaubnis ist zunächst eine 
vorläufi ge Gebühr festzusetzen. Die endgültige Ge-
bühr ist auf der Grundlage des Jahres-Bruttospiel-
ertrages des zweiten Geschäftsjahres zu berechnen.“

188.  Tarifstelle 17.13.1 wird wie folgt gefasst:

 „17.13.1

 a)  Änderung oder Widerruf der Konzession 
Gebühr: 0,005 bis 0,05 Prozent des Jahres-Brut-
tospielertrages aller Spielbanken, höchstens 
Euro 35 000

 b)  Änderung oder Widerruf von Betriebserlaubnis-
sen 
Gebühr: 0,002 bis 0,05 Prozent des Jahres-Brut-
tospielertrages der jeweiligen Spielbank“.

189.  Tarifstelle 17.13.2 wird wie folgt gefasst:

 „17.13.2

 a)  Genehmigung der Übertragung einer Konzes-
sion nach dem Spielbankgesetz NRW vom 29. 
Mai 2020 (GV. NRW. S.  363) in der jeweils gel-
tenden Fassung auf ein anderes Unternehmen 
Gebühr: 0,025 Prozent des Jahres-Bruttospieler-
trages aller Spielbanken, höchstens Euro 20 000



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 23 vom 25. März 2021 301

 b)  Genehmigung der Überlassung einer Betriebser-
laubnis zur Ausübung an Dritte  
Gebühr: 0,005 bis 0,01 Prozent des Jahres-Brut-
tospielertrages der jeweiligen Spielbank“.

190.  In Tarifstelle 17.13.3 werden nach dem Wort „Spiel-
regeln“ die Wörter „,Teilnahmebedingungen, neuen 
Glücksspiele, Turnierregeln, Sonderveranstaltun-
gen“ eingefügt.

191.  Der Tarifstelle 17.13 werden die folgenden Tarifstel-
len 17.13.4 bis 17.13.7 angefügt:

 „17.13.4

  Erlass oder Änderung einer Nebenbestimmung ei-
ner Konzession oder einer Betriebserlaubnis  
Gebühr: Euro 500 bis 5 000

 17.13.5

  Zustimmung zu einer Änderung der Gesellschafts-
form, Änderung der unmittelbaren beziehungsweise 
mittelbaren Gesellschafter oder der Gesellschafter-
zusammensetzung, Umwandlung nach dem Um-
wandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 (BGBl.  I 
S. 3210; 1995 I S. 428) in der jeweils geltenden Fas-
sung, die vollständige oder teilweise Veräußerung 
des die Spielbank betreibenden Unternehmens, Ver-
mögensübertragungen sowie die Einräumung einer 
stillen Beteiligung oder einer Unterbeteiligung 
Gebühr: Euro 500 bis 5 000

  17.13.6

  Genehmigung oder Ablehnung einer Schließung ei-
ner Spielbank, einer Unterbrechung des Spielbe-
triebs oder der Nichtaufnahme des Spielbetriebs 
nach Konzessionserteilung 
Gebühr: Euro 200 bis 2 000

  17.13.7

  Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb von Online-
Casino-Spielen 
Gebühr: bei genehmigten oder voraussichtlichen 
Spieleinsätzen

 a)  bis zu 40 Millionen Euro eine Gebühr in Höhe 
von 2,0 Promille der Spieleinsätze, mindestens 
100 Euro,

 b)  über 40 Millionen Euro bis 65 Millionen Euro 
eine Gebühr in Höhe von 80 000 Euro zuzüglich 
1,6 Promille der 40 Millionen Euro übersteigen-
den Spieleinsätze,

 c)  über 65 Millionen Euro bis 130 Millionen Euro 
eine Gebühr in Höhe von 120 000 Euro zuzüg-
lich 1,0 Promille der 65 Millionen Euro überstei-
genden Spieleinsätze,

 d)  über 130 Millionen Euro eine Gebühr in Höhe 
von 185 000 Euro zuzüglich 0,6 Promille der 130 
Millionen Euro übersteigenden Spieleinsätze

  Wird die Erlaubnis für mehrere aufeinanderfol-
gende Jahre erteilt, erfolgt die Berechnung geson-
dert für jedes Jahr, wobei sich die Gebühr für die 
Folgejahre um 10 Prozent ermäßigt“.

192.  In Tarifstelle 17.14 werden nach dem Wort „Bestim-
mungen,“ die Wörter „dem Spielbankgesetz NRW 
und nach den auf Grundlage dieses Gesetzes erlas-
senen Bestimmungen,“ eingefügt und die Angabe 
„17.12“ durch die Angabe „17.13“ ersetzt.

193.  In Tarifstelle 23.0.4.1 wird die Angabe „23.8.9, 
23.8.11, 23.8.12, 23.8.14“ durch die Angabe „23.8.8, 
23.8.11, 23.8.12“ ersetzt.

194.  Tarifstelle 23.3.1.1 wird wie folgt gefasst:

 „23.3.1.1

  Untersuchung von Tieren bei Transporten jeder Art

  Werden Untersuchungen nach dieser Tarifstelle – 
ausgenommen Untersuchungen für Wanderschafher-
den (ohne Untersuchung auf Brucellose) – anlässlich 
des innergemeinschaftlichen Verbringens in einen an-
deren EG-Mitgliedstaat oder anlässlich der Ausfuhr 
in ein Drittland zusammen mit einer tierschutzrecht-
lichen Amtshandlung aufgrund der Verordnung (EG) 
Nr.  1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über 

den Schutz von Tieren beim Transport und damit zu-
sammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung 
der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der 
Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABl. L 3 vom 5.1.2005, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt, 
so ist nur die jeweils höhere der beiden Gebühren zu 
berechnen.“

195.  Der Tarifstelle 23.3.1.1 wird folgende Tarifstelle 
23.3.1.1.13 angefügt:

 „23.3.1.1.13

  Wegstreckenentschädigung 
Gebühr: Euro 20“.

196.  In Tarifstelle 23.3.1.12.1 wird die Angabe „23.8.6.6“ 
durch die Angabe „23.8.6.8“ ersetzt.

197.  Tarifstelle 23.4.3.5 wird wie folgt gefasst:

 „23.4.3.5

  Entscheidung über die Genehmigung der Einfuhr 
von wirbellosen Tieren zu wissenschaftlichen Zwe-
cken (Artikel  48 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2017/625 in Verbindung mit Artikel  3 Absatz  1 
Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/2122 der Kommission vom 10. Oktober 2019 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsicht-
lich bestimmter Kategorien von Tieren und Waren, 
die von amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstel-
len ausgenommen sind, hinsichtlich besonderer 
Kontrollen des persönlichen Gepäcks von Fahrgäs-
ten bzw. Passagieren und von für natürliche Perso-
nen bestimmten Kleinsendungen von Waren, die 
nicht in Verkehr gebracht werden sollen, sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr.  142/2011 der 
Kommission) (ABl. L 321 vom 12.12.2019, S. 45) 
Gebühr: Je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

198.  In Tarifstelle 23.4.3.7.2.1 wird die Angabe „23.6.3.1 
oder 23.6.3.2“ durch die Angabe „23.6.4.1 oder 
23.6.4.2“ und die Angabe „23.8.2.2 ff“ wird durch 
die Angabe „23.8.2.1 bis 23.8.2.5“ ersetzt.

199.  Tarifstelle 23.6.1.1 wird aufgehoben.

200.  Die Tarifstellen 23.6.1.2 bis 23.6.1.9 werden die Ta-
rifstellen 23.6.1.1 bis 23.6.1.8.

201.  Tarifstelle 23.6.1.13 wird Tarifstelle 23.6.1.9.

202.  Tarifstelle 23.6.1.13.1 wird Tarifstelle 23.6.1.9.1 und 
die Angabe „23.6.1.13“ wird durch die Angabe 
„23.6.1.9“ ersetzt.

203.  Die Tarifstellen 23.6.1.13.2 bis 23.6.1.15 werden die 
Tarifstellen 23.6.1.9.2 bis 23.6.1.11.

204.  Tarifstelle 23.6.1.16 wird Tarifstelle 23.6.1.12 und 
wie folgt gefasst:

 „23.6.1.12

  Überprüfung von erlaubnispfl ichtigen Tierhaltun-
gen (§  11 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 bis 8 Buch-
stabe a bis f) 
Gebühr: Euro 20 bis 1 000

  Bei gleichzeitiger Entscheidung über einen Antrag 
auf die Zucht und das Halten von Versuchstieren, 
den Handel mit Tieren sowie über sonstige Erlaub-
nisse mit tierschutzrechtlicher Relevanz wird eine 
Gebühr nach der Tarifstelle 23.6.1.12 nicht erho-
ben.“

205.  Die Tarifstellen 23.6.1.17 und 23.6.1.18 werden die 
Tarifstellen 23.6.1.13 und 23.6.1.14.

206.  Tarifstelle 23.6.1.18.1 wird die Tarifstelle 23.6.1.14.1 
und die Wörter „der Tarifstelle 23.6.1.1. Auslagen 
werden gesondert berechnet.“ werden durch die 
Wörter „den Tarifstellen 23.0.1 bis 23.0.3“ ersetzt.

207.  Tarifstelle 23.6.1.18.2 wird Tarifstelle 23.6.1.14.2. 

208.  Die Tarifstellen 23.6.1.18.3 und 23.6.1.18.4 werden 
die Tarifstellen 23.6.1.14.3 und 23.6.1.14.4 und die 
Wörter „der Tarifstelle 23.6.1.1. Auslagen werden 
gesondert berechnet.“ werden jeweils durch die 
Wörter „den Tarifstellen 23.0.1 bis 23.0.3“ ersetzt.
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209.  In Tarifstelle 23.6.4 wird der Satz „Werden Einfuhr- 
oder Durchfuhruntersuchungen gemäß Tarifstelle 
23.6.4.9 zusammen mit besonderen amtstierärzt-
lichen Amtshandlungen – einschließlich der im 
 Einzelfall erforderlichen Gesundheitsbescheinigung 
– aufgrund des Tiergesundheitsrechts im Inlandsver-
kehr, innergemeinschaftlichen Verkehr nach der Bin-
nenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung und Dritt-
landsverkehr – Ausfuhr – (Tarifstelle 23.3.1.1 – Un-
tersuchung von Tieren bei Transporten jeder Art) 
durchgeführt, so ist nur die jeweils höhere der beiden 
Gebühren zu berechnen.“ aufgehoben.

210.  Tarifstelle 23.6.4.9 wird wie folgt gefasst:

 „23.6.4.9

  Einfuhr- oder Durchführungsuntersuchung

 a)  Rinder, Einhufer, Schweine, Schafe, Ziegen, Ge-
fl ügel, Kaninchen und Kleinwild (Feder- und 
Haarwild) und Landsäugetiere der Gattung 
Wildschweine und Wiederkäuer 
Gebühr: 
Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und 
Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder 
Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

 b)  Andere Tierarten 
Gebühr: 
Euro 55 je Sendung, über 6 und bis 46 Tonnen, 
oder 
Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  Werden Einfuhr- oder Durchfuhruntersuchungen 
nach dieser Tarifstelle zusammen mit besonderen 
amtstierärztlichen Amtshandlungen – einschließlich 
der im Einzelfall erforderlichen Gesundheitsbe-
scheinigung – aufgrund des Tiergesundheitsrechts 
im Inlandsverkehr, innergemeinschaftlichen Ver-
kehrs nach der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzver-
ordnung und bei der Ausfuhr aus der Union- Unter-
suchung von Tieren bei Transporten jeder Art 
durchgeführt (Tarifstelle 23.3.1.1) so ist nur die je-
weils höhere der beiden Gebühren zu berechnen.“

211.  In Tarifstelle 23.6.4.11 werden die Wörter „nach 
Zeitaufwand einschl. Nebenkosten entsprechend 
Tarifstelle 23.9.2.1“ durch die Wörter „Je nach Zeit-
aufwand nach den Tarifstellen 23.0.1 bis 23.0.3“ er-
setzt.

212.  In Tarifstelle 23.8.4.6 wird die Angabe „23.8.9.1 bis 
23.8.9.4“ durch die Angabe „23.8.11.1 bis 23.8.11.4“ 
ersetzt.

213.  In Tarifstelle 23.8.4.11 werden die Wörter „in Höhe 
der Tarifstelle 23.9.2“ durch die Wörter „je nach 
Zeitaufwand nach den Tarifstellen 23.0.1 bis 
23.0.2.2“ ersetzt.

214.  Tarifstelle 23.8.5.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe a wird die Angabe „1,042843“ 
durch die Angabe „1,038181“ ersetzt.

 b)  In Buchstabe b wird die Angabe „1,095172“ 
durch die Angabe „1,191405“ ersetzt.

 c)  In Buchstabe c wird die Angabe „0,202134“ 
durch die Angabe „0,207356“ ersetzt.

 d)  In Buchstabe d wird die Angabe „0,222020“ 
durch die Angabe „0,185634“ ersetzt.

 e)  In Buchstabe e wird die Angabe „5,411656“ 
durch die Angabe „7,392110“ ersetzt.

 f)  In Buchstabe f wird die Angabe „1,591806“ 
durch die Angabe „2,001883“ ersetzt.

 g)  In Buchstabe h wird die Angabe „0,00“ durch 
die Angabe „6,402320“ ersetzt.

215.  Tarifstelle 23.8.5.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe a wird die Angabe „23.8.9.1 bis 
23.8.9.4“ durch die Angabe „23.8.11.1 bis 
23.8.11.4“ ersetzt.

 b)  Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

   „b)  je t Milch 
Gebühr: Euro 1 je 30 Tonnen und danach 
Euro 0,5 pro Tonne“.

 c)  In Buchstabe c wird die Angabe „9,741314“ 
durch die Angabe „12,252404“ ersetzt.

216.  In Tarifstelle 23.8.7.2 wird die Angabe „23.8.9.1 bis 
23.8.9.4“ durch die Angabe „23.8.11.1 bis 23.8.11.4“ 
ersetzt.

217.  In Tarifstelle 23.9.4.9.1 wird die Angabe „(ICP/MS)“ 
durch die Angabe „(ICP/MS – ICP/OES)“ ersetzt.

218.  Nach der Tarifstelle 23.9.4.13.3.2.4 wird folgende 
Tarifstelle 23.9.4.13.3.3 eingefügt:

 „23.9.4.13.3.3

  Differenzierung mittels MALDI-TOF-MS 
Gebühr: Euro 12“.

219.  In den Tarifstellen 23.9.5.1.9 und 23.9.5.1.11 wird 
jeweils die Angabe „%“ durch das Wort „Prozent“ 
ersetzt.

220.  In Tarifstelle 23.9.5.8.4 werden die Wörter „in den 
Tarifstellen 23.9.5.8.1 bis 23.9.5.8.3 nicht genann-
ten“ gestrichen.

221.  In Tarifstelle 23.9.9 wird die Angabe „23.9.6“ durch 
die Angabe „23.9.7“ ersetzt.

222.  In Tarifstelle 23.10.3.6 werden nach den Wörtern 
„kosmetischen Mittel“ die Wörter „, der Mittel zum 
Tätowieren einschließlich vergleichbarer Stoffe und 
Gemische aus Stoffen, die dazu bestimmt sind, zur 
Beeinfl ussung des Aussehens in oder unter die 
menschliche Haut eingebracht zu werden und dort, 
auch vorübergehend, zu verbleiben,“ eingefügt.

223.  In Tarifstelle 24.3.1 wird die Angabe „220 bis 2 
200“ durch die Angabe „300 bis 3 000“ ersetzt.

224.  Die Tarifstelle 24.3.2.1 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Buchstabe a wird die Angabe „0,45“ durch 
die Angabe „0,46“ ersetzt. 

 b)  In Buchstabe b wird die Angabe „0,45“ durch 
die Angabe „0,46“ ersetzt. 

 c)  In Buchstabe c wird die Angabe „0,21“ durch 
die Angabe „0,22“ ersetzt. 

 d)  In Buchstabe d wird die Angabe „0,13“ durch 
die Angabe „0,14“ ersetzt.

 e)  In Buchstabe e wird die Angabe „0,11“ durch 
die Angabe „0,12“ ersetzt. 

 f)  In Buchstabe f wird die Angabe „0,044“ durch 
die Angabe „0,045“ und die Angabe „250“ wird 
durch die Angabe „280“ ersetzt.

225.  Die Tarifstelle 24.3.2.2 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Buchstabe a wird die Angabe „0,45“ durch 
die Angabe „0,46“ ersetzt. 

 b)  In Buchstabe b wird die Angabe „0,45“ durch 
die Angabe „0,46“ ersetzt. 

 c)  In Buchstabe c wird die Angabe „0,45“ durch 
die Angabe „0,46“ ersetzt. 

 d)  In Buchstabe d wird die Angabe „0,21“ durch 
die Angabe „0,22“ ersetzt.

 e)  In Buchstabe e wird die Angabe „0,11“ durch 
die Angabe „0,12“ ersetzt. 

 f)  In Buchstabe f wird die Angabe „0,057“ durch 
die Angabe „0,058“ und die Angabe „250“ wird 
durch die Angabe „280“ ersetzt.

226.  In Tarifstelle 24.3.3 wird die Angabe „220 bis 470“ 
durch die Angabe „300 bis 1 000“ ersetzt.

227.  In Tarifstelle 24.3.4 wird die Angabe „220 bis 2 
200“ durch die Angabe „300 bis 3 000“ ersetzt.

228.  In Tarifstelle 24.3.5 wird die Angabe „220 bis 2 
200“ durch die Angabe „300 bis 3 000“ ersetzt.

229.  In Tarifstelle 24.3.6 wird die Angabe „140 bis 710“ 
durch die Angabe „200 bis 1 000“ ersetzt.

230.  In Tarifstelle 24.3.7 wird die Angabe „130“ durch 
die Angabe „180“ ersetzt.

231.  In Tarifstelle 24.3.8 wird die Angabe „350 bis 2 700“ 
durch die Angabe „390 bis 3 100“ ersetzt.
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232.  In Tarifstelle 24.3.9 wird die Angabe „220 bis 9 
000“ durch die Angabe „250 bis 10 000“ ersetzt.

233.  In Tarifstelle 24.3.10 wird die Angabe „220 bis 2 
300“ durch die Angabe „300 bis 3 000“ ersetzt.

234.  In Tarifstelle 24.3.11 wird die Angabe „130 bis 1 
200“ durch die Angabe „160 bis 1 500“ ersetzt.

235.  In Tarifstelle 24.3.12 wird die Angabe „220 bis 2 
200“ durch die Angabe „300 bis 3 000“ ersetzt.

236.  In Tarifstelle 24.3.13 wird die Angabe „220 bis 610“ 
durch die Angabe „300 bis 1 000“ ersetzt.

237.  In Tarifstelle 24.3.14 wird die Angabe „220 bis 2 
200“ durch die Angabe „300 bis 3 000“ ersetzt.

238.  In Tarifstelle 24.3.15 wird die Angabe „220 bis 610“ 
durch die Angabe „300 bis 800“ ersetzt.

239.  In Tarifstelle 24.3.16 wird die Angabe „220 bis 9 
100“ durch die Angabe „300 bis 10 500“, die Angabe 
„480“ wird durch die Angabe „600“ und die Angabe 
„1 200“ wird durch die Angabe „1 500“ ersetzt. 

240.  In Tarifstelle 24.3.17 wird die Angabe „220 bis 670“ 
durch die Angabe „300 bis 800“ ersetzt.

241.  In Tarifstelle 24.3.18 wird die Angabe „220 bis 2 
200“ durch die Angabe „300 bis 3 000“ ersetzt.

242.  In Tarifstelle 24.3.19 wird die Angabe „220 bis 2 
200“ durch die Angabe „300 bis 3 000“ ersetzt.

243.  In Tarifstelle 24.3.20 wird die Angabe „220 bis 2 
200“ durch die Angabe „300 bis 3 000“ ersetzt.

244.  Tarifstelle 24.3.21 wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Angabe „0,54“ wird durch die Angabe 
„0,55“ ersetzt.

 b)  In Buchstabe a wird die Angabe „0,32“ durch 
die Angabe „0,33“ ersetzt.

 c)  In Buchstabe b wird die Angabe „0,13“ durch 
die Angabe „0,14“ ersetzt.

 d)  In Buchstabe c wird die Angabe „0,02“ durch 
die Angabe „0,021“ ersetzt.

 e)  Nach Buchstabe c werden die folgenden Sätze 
angefügt:

   „Bei Durchführung des Anhörungsverfahrens 
im Rahmen eines eisenbahnrechtlichen Plan-
feststellungsverfahrens nach den §§  18ff. des 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezem-
ber 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439) 
in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 
mit § 76 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2003 (BGBl.  I S.  102) in der jeweils 
geltenden Fassung, wird die Gebühr nur für die 
Mehrkosten für die Planänderung berechnet 
und richtet sich nach den Herstellungskosten 
der vorgenannten Prozentsätze.

   Sofern sich die Herstellungskosten durch die 
Planänderung verringern:  
Gebühr: Euro 1 000 bis 5 000 Euro“.

245.  In Tarifstelle 24.3.22 wird die Angabe „220 bis 2 
200“ durch die Angabe „300 bis 3 000“ ersetzt.

246.  In Tarifstelle 24.4.1 wird die Angabe „0,17“ durch 
die Angabe „0,18“ und die Angabe „180“ wird 
durch die Angabe „210“ ersetzt.

247.  In Tarifstelle 24.4.2 wird die Angabe „180 bis 1 700“ 
durch die Angabe „250 bis 2 500“ ersetzt.

248.  In Tarifstelle 24.4.3 wird die Angabe „110 bis 400“ 
durch die Angabe „130 bis 500“ ersetzt.

249.  In Tarifstelle 24.4.4 wird die Angabe „110 bis 400“ 
durch die Angabe „130 bis 500“ ersetzt.

250.  In Tarifstelle 24.4.5 wird die Angabe „180 bis 1 700“ 
durch die Angabe „250 bis 2 500“ ersetzt.

251.  In Tarifstelle 24.4.6 wird die Angabe „180 bis 1 700“ 
durch die Angabe „250 bis 2 500“ ersetzt.

252.  In Tarifstelle 24.4.7 wird die Angabe „180 bis 900“ 
durch die Angabe „250 bis 1 500“ ersetzt.

253.  In Tarifstelle 24.4.8 wird die Angabe „180 bis 1 700“ 
durch die Angabe „250 bis 2 500“ ersetzt.

254.  In Tarifstelle 24a.1 werden die Wörter „v.H. der 
Sondernutzungsgebühr Mindestgebühr: Euro 32“ 
durch die Angabe „bis 750“ ersetzt.

255.  Tarifstelle 24a.2 wird wie folgt gefasst:

 „24a.2

  Entscheidungen über Genehmigungen gemäß §§  9, 
9a FStrG sowie §§ 25, 28 StrWG NRW 
Gebühr: Euro 50 bis 750

  Soweit es sich um bauliche Anlagen gemäß der An-
lage 1 zum Gebührentarif (zu Tarifstelle 2) handelt 
Gebühr: Euro 0,80 für je angefangene 500 Euro der 
Rohbausumme 
Mindestgebühr: Euro 50“

256.  In Tarifstelle 24a.3 wird die Angabe „32 bis 532“ 
durch die Angabe „50 bis 750“ ersetzt. 

257.  In Tarifstelle 24a.4 wird die Angabe „32 bis 532“ 
durch die Angabe „50 bis 750“ und die Angabe „32“ 
wird durch die Angabe „50“ ersetzt.

258.  In Tarifstelle 24a.5 wird die Angabe „32“ durch die 
Angabe „50“ ersetzt.

259.  Der Tarifstelle 24a wird folgende Tarifstelle 24a.6 
angefügt:

 „24a.6

  Anordnungen und Amtshandlungen zur Durchset-
zung eines Kostenerstattungsanspruchs nach §  7 
Abs.  3 FStrG sowie §  17 StrWG NRW durch den 
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen in 
Ausübung der Straßenbaulast 
Gebühr: 5 Prozent des Erstattungsanspruchs 
Mindestgebühr: Euro 50“

260.  In Tarifstelle 27.1.3.3 wird die Angabe „50 bis 200“ 
durch die Angabe „75 bis 400“ ersetzt.

261.  In den Tarifstellen 27.1.3.6 und 27.1.3.8 wird jeweils 
das Wort „inverkehrgebrachtem“ durch die Wörter 
„in Verkehr gebrachtem“ ersetzt.

262.  Die Tarifstelle 27.2 wird wie folgt gefasst:

 „27.2

  Amtshandlungen nach der Gentechnik-Sicherheits-
verordnung vom 12. August 2019 (BGBl.  I S. 1235) 
in der jeweils geltenden Fassung (GenTSV)“.

263.  In Tarifstelle 27.2.1 wird die Angabe „(§  13 Ab-
satz 4)“ durch die Angabe „(§ 25 Absatz 2)“ und die 
Angabe „100 bis 650“ wird durch die Angabe „100 
bis 2 000“ ersetzt.

264.  Die Tarifstelle 27.2.2 wird wie folgt gefasst:

 „27.2.2

  Entscheidung über die Anerkennung der Aktuali-
sierung der Kenntnisse nach §  28 Absatz  3 Satz  2 
bis 4 (§ 28 Absatz 3 Satz 5) 
Gebühr: Euro 50 bis 100“.

265.  In Tarifstelle 27.2.3 wird die Angabe „(§ 15 Absatz 3 
Satz 1)“ durch die Angabe „(§ 28 Absatz 4)“ ersetzt.

266.  In Tarifstelle 27.2.4 wird die Angabe „(§ 15 Absatz 3 
Satz 2)“ durch die Angabe „(§ 28 Absatz 4)“ ersetzt.

267.  Die Tarifstelle 27.2.5 wird wie folgt gefasst:

 „27.2.5

  Entscheidung über die Anerkennung geeigneter Ver-
anstaltungen (§ 28 Absatz 5) 
Gebühr: Euro 100 bis 1 000“.

268.  Die Tarifstelle 27.2.6 wird wie folgt gefasst:

 „27.2.6

  Entscheidung über die Gestattung der Bestellung 
eines oder mehrerer nicht betriebsangehöriger Pro-
jektleiter oder Beauftragter für die biologische Si-
cherheit (§ 29 Absatz 2) 
Gebühr: Euro 50 bis 100“.
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269.  In Tarifstelle 28.1.1.1 wird im letzten Satz das Wort 
„Genehmigung“ durch das Wort „Zulassung“ er-
setzt.

270.  In Tarifstelle 29.1.4 Buchstabe d werden die Wörter 
„den Richtlinien zur Förderung von investiven Maß-
nahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL 
BestandsInvest, SMBl. NRW. 2375)“ durch die Wör-
ter „dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung „Modernisie-
rungsrichtlinie“ vom 29. Januar 2018 (MBl. NRW. 
S. 67)“ ersetzt.

271.  In Tarifstelle 29.1.21 werden die Wörter „vom 29. Ja-
nuar 2018 (MBl. NRW. S. 67)“ gestrichen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Nummer  97 tritt am 
26. Mai 2021 in Kraft.

Düsseldorf, 16. März 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2021 S. 294

2060
2121
2125
7831

Verordnung zur Änderung von Verordnungen 
im Bereich des Ministeriums für Umwelt, 

 Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Vom 16. März 2021

2060

Artikel 1
Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur 

Durchführung des Landeshundegesetzes NRW

Auf Grund des § 16 Absatz 1 Satz 1 des Landeshundege-
setzes vom 18. Dezember 2002 (GV. NRW. S. 656) verord-
net das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz: 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Durchführung 
des Landeshundegesetzes NRW vom 19. Dezember 2003 
(GV. NRW. 2004  S.  85), die zuletzt durch Artikel  5 der 
Verordnung vom 21. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 679) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  1 werden die Wörter „Sozialver-
halten und Ausdrucksformen“ durch die Wör-
ter „Sozial- und Ausdrucksverhalten“ ersetzt. 

  bb)  In Nummer 2 werden nach dem Wort „Ernäh-
rung“ ein Komma sowie das Wort „Biologie“ 
eingefügt.

  cc)  In Nummer  4 wird das Wort „Erziehung“ 
durch das Wort „Lernverhalten“ ersetzt.

 b)  In Absatz  2 Satz  1 wird nach dem Wort „Tier-
schutzgesetzes“ das Wort „örtlich“ eingefügt.

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  1 werden das Wort „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ und das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt.

  bb)  In Nummer 2 wird der Punkt durch das Wort 
„und“ ersetzt.

  cc)  Es wird folgende Nummer 3 angefügt:

   „3.  die eine Sachkundeprüfung durchführen-
den Personen ihre Zuverlässigkeit nach-
weisen, §  7 des Landeshundegesetzes gilt 
entsprechend.“

 b)  Absatz 5 wird aufgehoben.

 c)  Absatz 6 wird Absatz 5.

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird die Angabe „Abs.  3 Satz  3 
LHundG NRW“ durch die Wörter „Absatz  3 
Satz  3 des Landeshundegesetzes“ ersetzt und 
nach dem Wort „Dritter“ werden die Wörter „, 
die über eine Anerkennung gemäß §  4 verfü-
gen“ eingefügt.“

  bb)  In Satz 3 wird das Wort „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ ersetzt. 

 b)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 2 werden die Wörter „bei Kontakt 
mit“ durch das Wort „gegenüber“ und die 
Wörter „engen räumlichen Kontakt“ durch die 
Wörter „näheren räumlichen Bezug“ ersetzt.

  bb)  In Nummer  6 werden die Wörter „beim Kon-
takt“ durch die Wörter „bei Begegnungen“ er-
setzt. 

  cc)  In Nummer  7 werden die Wörter „normalen 
Kontaktsituationen“ durch die Wörter „alltäg-
lichen Begegnungssituationen“ ersetzt. 

 c)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „15“ durch die An-
gabe „24“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 d)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) Für Hunde, die das Mindestalter noch nicht 
erreicht haben, soll eine befristete Befreiung von 
der Anlein- und Maulkorbpfl icht erteilt werden, 
wenn die regelmäßige, mindestens alle zwei Wo-
chen erfolgende Teilnahme an einer Junghunde-
ausbildung der zuständigen Behörde gegenüber 
durch eine Bescheinigung einer Hundetrainerin, 
eines Hundetrainers oder einer Hundeschule, die 
die Ausbildung von Hunden durch die Haltungs-
person anleitet und über eine entsprechende Er-
laubnis nach §  11 Absatz  1 Satz  1 Nummer  8 
Buchstabe f des Tierschutzgesetzes verfügt, nach-
gewiesen wird. Die zuständige Behörde kann die 
Befreiung nach Satz 1 widerrufen, wenn nicht in-
nerhalb von sechs Wochen nach Erreichen des 
24.  Lebensmonats die erfolgreiche Teilnahme an 
einer Verhaltensprüfung nachgewiesen wird.“

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden die Wörter „Abs.  2 LHundG 
NRW“ durch die Wörter „Absatz 2 des Landeshun-
degesetzes“ ersetzt.

 b)  In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 2 bis 6“ durch die 
Wörter „Absatz 2 bis 5“ ersetzt. 

5.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2 Satz  1 wird die Angabe „Satz  1 
LHundG NRW“ durch die Wörter „Satz 1 des Lan-
deshundegesetzes“ ersetzt und nach den Wörtern 
„Geltungsbereichs des“ wird die Angabe 
„LHundG NRW“ durch das Wort „Landeshunde-
gesetzes“ ersetzt.

 b)  In Absatz  3 Satz  1 wird die Angabe „LHundG 
NRW“ durch das Wort „Landeshundegesetzes“ er-
setzt.
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6.  In § 1 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 4, Absatz 4 Satz 1, 
§ 2 Absatz 1, § 3 Absatz 7 Satz 1, Absatz 8 und § 5 Ab-
satz 1 wird jeweils die Angabe „LHundG NRW“ durch 
die Wörter „des Landeshundegesetzes“ ersetzt.

2121

Artikel 2
Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Arz-

neimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 462) geändert worden ist, insoweit nach Anhö-
rung des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags, 
verordnet die Landesregierung:

§  3a Absatz  1 Nummer  1 der Verordnung über Zustän-
digkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizin-
produktegesetz vom 11. Dezember 1990 (GV. NRW. 
S. 659), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
17. Dezember 2019 (GV. NRW. S.  996) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:
1.  In Buchstabe b wird das Komma durch das Wort 

„und“ ersetzt.
2.  In Buchstabe c wird das Wort „und“ durch ein 

Komma ersetzt.
3.  Buchstabe d wird aufgehoben.

2125

Artikel 3
Änderung der Weinrechtszuständigkeitsverordnung 

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 462) geändert worden ist, insoweit nach Anhö-
rung des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags, 
verordnet die Landesregierung:

Die Weinrechtszuständigkeitsverordnung vom 12. April 
2016 (GV. NRW. S. 198) wird wie folgt geändert:

1.  § 2 Nummer 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

  „1. im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, Arti-
kel 10 Absatz 1 und 3 sowie Artikel 14 Absatz 1 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 der Kommis-
sion vom 11. Dezember 2017 zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) 1308/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates hinsichtlich des Genehmigungs-
systems für Rebpfl anzungen, der Weinbaukartei, der 
Begleitdokumente und der Zertifi zierung, der Ein- 
und Ausgangsregister, der obligatorischen Meldungen, 
Mitteilungen und Veröffentlichung der mitgeteilten 
Informationen und zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates in Bezug auf die diesbezüglichen Kontrollen 
und Sanktionen sowie zur Änderung der Verordnun-
gen (EG) Nr.  555/2008, (EG) Nr.  606/2009 und (EG) 
Nr. 607/2009 der Kommission und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr.  436/2009 und der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/560 der Kommission (ABl. L 58 
vom 28.2.2018, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,

2.  für die Kontrolle der Informationen im Sinne des Ar-
tikels 10 Absatz  2 der Delegierten Verordnung (EU) 
2018/273,“ 

2.  § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 3 wird aufgehoben.

 b)  Die Nummern 4 und 5 werden die Nummern 3 und 
4.

7831

Artikel 4
Änderung der Verordnung 

über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Tiergesund-
heit, Tierseuchenbekämpfung und Beseitigung tierischer 
Nebenprodukte sowie zur Übertragung von Ermächti-

gungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisa-
tionsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), der 

zuletzt durch Artikel  10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S.  462) geändert worden ist, insoweit nach 
Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses des 
Landtags, verordnet die Landesregierung:

Die Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten 
der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Beseiti-
gung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung 
von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverord-
nungen vom 27. Februar 1996 (GV. NRW. S. 104), die zu-
letzt durch Artikel  2 der Verordnung vom 17. Dezember 
2019 (GV. NRW. S.  996) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „Verordnung über Zuständigkeiten im 
 Anwendungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes und 
des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes 
sowie zur Übertragung von Ermächtigungen zum 

 Erlass von Tierseuchenverordnungen (Zuständigkeits-
verordnung Tier gesundheit und Tierische Neben-
produkte – ZustVO TierGesG TierNebG NRW)“

2.  In §  19 werden die Wörter „der Direktor der Land-
wirtschaftskammer als Landesbeauftragter“ durch 
die Wörter „die Direktorin oder der Direktor der 
Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragte bezie-
hungsweise Landesbeauftragter“ ersetzt.

3.  Nach § 20 werden folgende §§ 20a und 20b eingefügt:

 „§ 20a 

  Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 12. Juni 2013 über die Ver-
bringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwe-

cken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 998/2003

  Zuständige Behörde im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr.  576/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Juni 2013 über die Verbringung von 
Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 (ABl. L 
178 vom 28.6.2013, S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung ist für 

 1.  die Bestimmung des Mindestzeitraums nach Arti-
kel 23 Absatz 2 

 das Ministerium,

 2.  die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach 
Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a

 das Landesamt.

 § 20b

  Delegierte Verordnung (EU) 2019/2122 der 
 Kommission vom 10. Oktober 2019 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen 

 Parlaments und des Rates hinsichtlich bestimmter 
Kategorien von Tieren und Waren, die von amtlichen 
Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen 

sind, hinsichtlich besonderer Kontrollen des persön-
lichen Gepäcks von Fahrgästen bzw. Passagieren und 

von für natürliche Personen bestimmten Klein-
sendungen von Waren, die nicht in Verkehr gebracht 
 werden sollen, sowie zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 142/2011 der Kommission

  Zuständige Behörde für die Erteilung von Ausnahme-
genehmigungen gemäß Artikel  3 Absatz  1 Buchstabe 
b der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2122 der 
Kommission vom 10. Oktober 2019 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parla-
ments und des Rates hinsichtlich bestimmter Katego-
rien von Tieren und Waren, die von amtlichen Kont-
rollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen sind, 
hinsichtlich besonderer Kontrollen des persönlichen 
Gepäcks von Fahrgästen bzw. Passagieren und von für 
natürliche Personen bestimmten Kleinsendungen von 
Waren, die nicht in Verkehr gebracht werden sollen, 
sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr.  142/2011 der Kommission (ABl. L 321 vom 
12.12.2019, S. 45) in der jeweils geltenden Fassung ist 
das Landesamt.“

4.  In §  22 Nummer  3 werden vor dem Wort „Anzeige“ 
die Wörter „Entgegennahme der“ eingefügt und die 
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Wörter „der Direktor der Landwirtschaftskammer als 
Landesbeauftragter“ durch die Wörter „die Direkto-
rin oder der Direktor der Landwirtschaftskammer als 
Landesbeauftragte beziehungsweise Landesbeauf-
tragter“ ersetzt.

5.  § 22a wird wie folgt gefasst:

 „§ 22a

  Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur 

 Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Rindern und über die Etikettierung 

von Rindfl eisch und Rindfl eischerzeugnissen sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des 

Rates sowie Verordnung (EG) Nr. 2629/97 der 
 Kommission vom 29. Dezember 1997 mit Durch-

führungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 820/97 
des Rates im Hinblick auf Ohrmarken, Bestands-

register und Pässe im Rahmen des Systems zur 
 Kennzeichnung und Registrierung von Rindern

  Die Direktorin oder der Direktor der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauftragte beziehungs-
weise Landesbeauftragter ist zuständige Behörde im 
Sinne von

 1.  Artikel 4 Absatz 1 Satz 1, Artikel 6 und Artikel 7 
Absatz  1 der Verordnung (EG) Nr.  1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17.  Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur 
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern 
und über die Etikettierung von Rindfl eisch und 
Rindfl eischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates (ABl. L 204 
vom 11.8.2000, S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

 2.  Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2629/97 
der Kommission vom 29. Dezember 1997 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) 
Nr.  820/97 des Rates im Hinblick auf Ohrmarken, 
Bestandsregister und Pässe im Rahmen des Systems 
zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern 
(ABl. L 354 vom 30.12.1997, S. 19) in der jeweils gel-
tenden Fassung.“

6.  § 26 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  die Verpfl ichtung eines Verarbeitungsbetriebes, einer 
Verbrennungsanlage oder einer Mitverbrennungs-
anlage, gemäß § 3 Absatz 4 Satz 1 des Tierische Ne-
benprodukte-Beseitigungsgesetzes vorübergehend 
die Mitbenutzung des Betriebs oder der Anlage zu 
gestatten,“

Artikel 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, 16. März 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2021 S. 304

2126

Berichtigung der Corona-Test-und- 
Quarantäneverordnung vom 11. März 2021

Vom 16. März 2021

Die Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 11. 
März 2021 (GV. NRW. S. 262a) wird wie folgt berichtigt:

1.  § 2 wird wie folgt berichtigt:

 a)  Die Angabe „Abs.“ wird durch das Wort „Ab-
satz“ ersetzt.

 b)  Die Angabe „Nr.“ wird durch das Wort „Num-
mer“ ersetzt.

 c)  In den Nummern 1 und 2 wird jeweils der Punkt 
nach den die Aufzählungen kennzeichnenden 
Kleinbuchstaben durch eine geschlossene Klam-
mer ersetzt.

2.  In § 4 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „gelten“ durch 
das Wort „gilt“ ersetzt.

3.  In § 5 wird die Angabe „(7)“ durch die Angabe „(6)“ 
und die Angabe „(8)“ durch die Angabe „(7)“ ersetzt.

4.  § 8 wird wie folgt berichtigt:

 a)  Vor der Angabe „(1)“ sowie vor der Angabe „(2)“ 
wird jeweils das Leerzeichen gestrichen.

 b)  In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „bzw.“ durch 
das Wort „beziehungsweise“ ersetzt.

5.  In § 10 Absatz 2 wird die Angabe „CoronaTeststruk-
turVO“ durch das Wort „Coronateststrukturverord-
nung“ ersetzt.

6.  Die Angabe „Kapitel 5“ wird durch die Angabe 
„Kapitel 4“ ersetzt.

7.  In § 14 wird die Angabe „(3)“ durch die Angabe „(2)“ 
und die Angabe „(4)“ durch die Angabe „(3)“ ersetzt.

8.  In §  16 wird vor dem Wort „Soweit“ die Angabe 
„(5)“ durch die Angabe „(6)“ ersetzt.

9.  In § 17 wird nach der Angabe „erfolgen.“ ein Leer-
zeichen gestrichen.

10.  In §  18 Absatz  2 Satz  3 wird nach dem Wort „um“ 
ein Leerzeichen gestrichen.

11.  Die Angabe „Kapitel 6“ wird durch die Angabe 
„Kapitel 5“ ersetzt.

Düsseldorf, den 16. März 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Birgit  S z y m c z a k

– GV. NRW. 2021 S. 306
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223

Verordnung zum Englischunterricht 
in der  Grundschule und zur Änderung von 

 Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß 
§ 52 Schulgesetz NRW

Vom 17. März 2021

„Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102), der zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. September 2020 
(GV. NRW. S. 890) geändert worden ist, verordnet das Mi-
nisterium für Schule und Bildung mit Zustimmung des 
für Schulen zuständigen Landtagsausschusses:“

Artikel 1
Änderung der Ausbildungsordnung Grundschule

Die Ausbildungsordnung Grundschule vom 23. März 
2005 (GV. NRW. S.  269), die zuletzt durch Artikel  2 der 
Verordnung vom 28. Mai 2020 (GV. NRW. S.  394) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 Absatz 4 wird das Wort „schulärztliche“ durch 
das Wort „amtsärztliche“ ersetzt.

2.  Die Anlage zur Verordnung über den Bildungsgang in 
der Grundschule erhält die aus dem Anhang zu dieser 
Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2
Aufhebung der Berufstätigen- 

Hochschulreifeprüfungsordnung

Die Berufstätigen-Hochschulreifeprüfungsordnung vom 
23.  März  1989 (GV. NRW. S.  208), die durch Artikel  11 
der Verordnung vom 14. Juni 2007 (GV. NRW. S. 288) ge-
ändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten und 

 Übergangsvorschriften

(1) Die Verordnung tritt am 1. August 2021 in Kraft.

(2) Artikel  1 Nummer  2 ist erstmals auf die Schülerin-
nen und Schüler anzuwenden, die im Schuljahr 
2021/2022 die Klasse 1 besuchen. 

Düsseldorf, den 17. März 2021

Die Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r
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Anhang zu Artikel 1 Nummer 2            Anlage  
 
Stundentafel Grundschule (ab Schuljahr 2021/2022 neu ab Klasse 1) 

Anlage  zur Verordnung  
über den Bildungsgang in der Grundschule  
(Ausbildungsordnung Grundschule-AO-GS)  

Stundentafel  

Unterrichtsfächer Gesamtunterrichtszeit 
in Wochenstunden für die 

Schuleingangsphase Klasse 3 
25-26 

Klasse 4 
26-27 1. Jahr: 

21-22 
2. Jahr: 
22-23 

davon 

Deutsch, Sachunterricht, Mathematik, 
Förderunterricht 

13 14 13-14 14-15 

Kunst, Musik 3-4 3-4 4 4 

Englisch - - 3 3 

Religionslehre 2 2 2 2 

Sport 3 3 3 3 

Der Unterricht ermöglicht während des gesamten Bildungsgangs die Begegnung mit Sprachen. 
Zusätzlich: Muttersprachlicher Unterricht im Umfang von in der Regel 5 Wochenstunden.  
Anmerkung: Von der für die einzelnen Fächer oder Fächergruppen angegebenen Anzahl der Schülerwochenstunden 
kann die Schule in begründeten Fällen geringfügig abweichen. 

 
 

– GV. NRW. 2021 S. 307
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Dritte Verordnung zur Änderung der 
 Anerkennungs- und Förderungsverordnung

Vom 16. März 2021

Auf Grund des § 45a Absatz 3 Satz 1 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch – Soziale Pfl egeversicherung – (Arti-
kel  1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl.  I S.  1014, 
1015), der durch Artikel 2 Nummer 29 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2424) neugefasst worden 
ist, verordnet die Landesregierung:

Artikel 1 

Die Anerkennungs- und Förderungsverordnung vom 
23. Januar 2019 (GV. NRW. S. 63), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 15. September 2020 (GV. NRW. S. 897) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu §  28 ge-
strichen.

2.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „(3) Abweichend von §  11 Absatz  1 Satz  1 Num-
mer  3 bedarf es für Leistungen der Nachbar-
schaftshilfe im Sinne von § 5 Nummer 5, die wäh-
rend der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ver-
ursachten Pandemie erbracht wurden, keines 
Nachweises einer geeigneten Qualifi zierung.“

 b)  In Absatz 5 wird die Angabe „31. März“ durch die 
Angabe „30. September“ ersetzt. 

3.  § 28 wird aufgehoben. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2021 in Kraft.

Düsseldorf, 16. März 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 309
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